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Gemäss § 58 des Bau- und Planungsgesetzes (BPG) sind Bauten, Anlagen, Reklamen, 
Aufschriften und Bemalungen mit Bezug auf die Umgebung so zu gestalten, dass eine gute 
Gesamtwirkung entsteht. Die Beurteilung obliegt gemäss der Bau- und Planungsverordnung (BPV) 
der Stadtbildkommission. Diese beschäftigt sich heute mit einer Unzahl von - in der Auswirkung 
auf das Stadtbild oft unwesentlichen -Baubewilligungsverfahren, was bewirkt, dass die Bearbeitung 
lange dauert und die Ergebnisse der Beurteilung oft wenig überzeugend sind. Insbesondere ist es 
für Bauwillige oft schwer oder gar nicht nachvollziehbar, wieso die Stadtbildkommission gewisse 
Vorhaben ablehnt. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die Entscheide der Stadtbildkommission gemäss § 17 der BPV 
für die Bewilligungsbehörden verbindlich sind. Eine Interessenabwägung findet somit nicht statt 
und eine für Aussenstehende nachvollziehbare Begründung des Entscheids fehlt in der Regel. Um 
zu erfahren, weshalb die Stadtbildkommission ein bestimmtes Projekt ablehnt, sehen sich 
unzufriedene Bauwillige daher gezwungen, an die Baurekurskommission zu gelangen. Dieser 
Umstand kann nicht befriedigen, wäre es doch sinnvoll zu gewährleisten, dass bereits die 
Bewilligungsinstanz eine Interessenabwägung vornehmen kann und nicht erst die Rekursinstanz. 

Vor diesem Hintergrund bitten die Anzugstellenden den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, 
ob und wie 

- die Stadtbildkommission von unwesentlichen Aufgaben entlastet werden kann, damit sie sich 
auf diejenigen Aufgaben konzentrieren kann, die sich tatsächlich auf das Stadtbild auswirken 

- die Beurteilung der Stadtbildkommission nur noch empfehlenden Charakter erhalten soll, 
damit bereits die Bewilligungsinstanz eine Interessenabwägung vornehmen kann 

- die Stadtbildkommission eine ständige Ansprechperson gewährleisten kann, die - ähnlich wie 
das Bauinspektorat - Sprechstunden anbietet, um Bauwillige bei der Projektierung zu 
beraten. 
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